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gischen Vorschau des französıischen Planungsamtes her- bıldung eiınen yeWwIsseEN Vorsprung besıitzen. Der
ausgestellt werden. An die Spıtze gehört die Erkenntnıis; überwiıegende eıl selner Bürger bedauert die nıedrige
da{fß das Schicksal Frankreichs VO  e demJenıgen der ÜNO=- Geburtenquote, selbst WEenNnn daraus noch nıcht die NOL-

pdıschen Gemeinschaft nıcht mehr ireNNeEnNn 1St Keın wendiıgen indıyvıduellen Folgerungen SCZOBCH werden.
Problem vVErmaS ın einem ausschliefßlich natıonalen Rah- Sehr Srofß 1St terner die Bereıitschaft, sıch miıt den
IMS  —_ gelöst werden, zumal alle europäıschen Völker Technologıien machen und 1ın Grenzen finan-
auf dem Wege In die Zukunft VOT den gleichen Felsblök- zielle Opfter bringen, damıt der Anschluß den Ort-
ken stehen, VOT der schwerwıegenden Geburtenkrise, VOT schriıtt nıcht versaumt wiırd. Di1e Modernisierung des
der technologischen Herausforderung und VOTr den SC Produktionsapparates gehört den zwıngenden Aufga-
tährlichen Schwächen des Bıldungswesens. Nıcht alle ben des Augenblıcks und der kommenden Jahre Schliefs-
ropäıschen Völker sınd sıch aber ın gleichem Ma(ße der ıch lassen sıch die Menschen immer wenıger durch die
S1€e bedrohenden Getahren bewulfßt und nıcht alle Regıe- Schalmeıien der Kommunikationsapostel beeinflussen,
runNnsch machen S1€e genügend darauf aufmerksam. denn S$1€e fühlen mehr und mehr die sıch ausweıtende 1Nn-
Wahrscheinlich 1St Frankreichs yroße Chance,I dividuelle Vereinsamung, der sS$1e sıch entziehen wollen,
über seinen europäischen Partnern 1n der Bewulßstseins- ohne vorläufig einen Ausweg gyefunden haben

Alfred Frisch

„Der Kampf ums Recht 1St ZUu Verteilungskampf
geworden“
Eın Gespräch mıt Hans Zacher ber Verrechtlichung
Recht und Gesetzgebung drängen aufgrund der Verdichtung ber wenıger RAr kann ebenso turchtbar viel he1-

Ren WI1€e zuvıel Rechtgesellschaftlicher Beziehungen und der dadurch notwendigen
e1N- und Detail-Normen ZUT Überregulierung sowohl des
öffentlichen 70Y1€ des privatrechtlichen Bereiches. Wırd Ver- Zacher: Weniger Recht kann heißen wenıger Gesetze,

kann bedeuten wenıger ditferenzierte und wenıger g-rechtlichung ZU Schicksal hochdifferenzierter Gesellschaft®
Nau«ec Gesetze, dafür mehr Generalklauseln. Es kann

Wıe bönnen Gegengewichte geschaffen werden. ® Wır SDYA- auch heißen wenıger (Gesetze 1mM Zeitverlauf, also wen1-chen darüber mA1t Hans Zacher, Professor für öffentliches SCI NEUE Gesetzgebung und VOT allem wenıger (Gesetzes-Recht der Unıversitdt München und Direktor des Max- änderung. Weniıger Recht kann auch heißen wenıgerPlanck-Instituts für internationales Sozıialrecht. Die Fragen Rıichtersprüche. Es kann schliefßlich aber auch heißenstellte Davıd Seeber. wenıger Ansprüche des einzelnen andere, VOT al-
lem den Staat Das sınd alles Möglichkeiten einer

Verrechtlichung, Herr Protessor Zacher, 1St
nächst eın Schlagwort. Allerdings eınes, das seıt langem yewıssen Entflechtung. Umgekehrt sınd damıt auch

schon dıe Symptome VO  — Verrechtlichung angegeben:nıcht 1L11UTE die öffentliche, sondern auch dıe Fachdiskus- dichte Gesetze, ditferenzierte Gesetze, häufig SC-S10N beschäftigt. Dahıinter verbergen sıch sıcher vielfäl- änderte Gesetze, viel richterliche Zuständigkeıten,tıge Prozesse. Was IST für S1e das Wesentliche? viele Ansprüche.
Zacher: Es 1ST. eın Problem. Und 1St eın Schlagwort. Es
bringt Unbehagen AA Ausdruck. Immer WE jemand, „Wır zählen den Ländern mıt demW1e meınt, ıIn irgendeıiner Weıse auf viel Recht
stößt, spricht VO  an Verrechtlichung. Es 1St eın negatıves ehrlichsten Rechtsgehorsam”
Schlagwort. Wer braucht, hat 1ne Idealvorstellung Ist Verrechtlichung nıcht OZUSagcn eın gyerechtig-davon, wıevıel Recht un welche Art VO Recht geben keiıtsımmanenter Prozelißs, jedenfalls In komplexen Gesell-
oll Wenn dieses Idealmafß irgendwo verletzt sıeht, schaften WI1€e der unseren” Je mehr jeder se1ın Recht tor-dann spricht VO Verrechtlichung. ber Verrechtlıi-
chung hat natürliıch auch eınen posıtıven Sınn. ber ıne dert und Je mehr rechtlich geregelter soz1ıaler Ausgleıch,

Ng werden dıe Maschen des Rechts für den e1IN-
lange Periode der Neuzeıt WT die Ausdehnung und zelnen WI1€e für die Gesamtheıt.
Stärkung VO  — Recht Wert und Wohltat Dıi1e Kritik
richtet sıch die Wucherung oder W 25 INa  H dafür Zacher: IDG Bezüge sınd vielfältig. Urs haben S1e
hält Sanz recht, da{ß eın Streben nach Gerechtigkeıit x1bt,
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das notwendıg macht, nıcht U  —- auf jede veränderte S1- hılfreicher, würde 1194  - mehr auf die Vollzugsdefizıte
tuatıon, sondern schon auf jede veränderte Bewertung, achten, ANSTLTALT sıch polıtisch durch ımmer NEUEC (sesetze
jede Veränderung des Bewufßstseins mı1t einer Rechtsände- auswelsen wollen
rung reaglıeren. Jede gesellschaftliıche UnBbill soll be- Anstatt das bestehende Demonstrationsstrafrecht
seıtigt werden z durch ıne LIEUEC Rechtsprechung voll auszuschöpfen, ruft INa  — nach Gesetzesänderungen,7zumelst aber ine NECUC Gesetzgebung, insbesondere nach einem Vermummungsverbot oder W as ımmer, g-durch Verteinerung der rechtlichen Bestimmungen. Auf rade in Bayern”? Sıehe Woackersdort368  Interview  das es notwendig macht, nicht nur auf jede veränderte Si-  hilfreicher, würde man mehr auf die Vollzugsdefizite  tuation, sondern schon auf jede veränderte Bewertung,  achten, anstatt sich politisch durch immer neue Gesetze  jede Veränderung des Bewußtseins mit einer Rechtsände-  ausweisen zu wollen  rung zu reagieren. Jede gesellschaftliche Unbill soll be-  HK: Anstatt das bestehende Demonstrationsstrafrecht  seitigt werden etwa durch eine neue Rechtsprechung  voll auszuschöpfen, ruft man nach Gesetzesänderungen,  zumeist aber eine neue Gesetzgebung, insbesondere  nach einem Vermummungsverbot oder was immer, ge-  durch Verfeinerung der rechtlichen Bestimmungen. Auf  rade in Bayern? Siehe Wackersdorf ...  der anderen Seite haben wir auch den Satz summum 1us,  summa iniuria: je weiter Gerechtigkeit vorangetrieben  Zacher: Da weiß ich freilich nicht, ob ein Vermum-  wird, um so deutlicher wird, daß Menschen unfähig sind,  mungsverbot nicht doch auch nötig ist. Was Bayern an-  Gerechtigkeit vollkommen zu verwirklichen. Im Grunde  langt, wäre anderes zu sagen. Wenn der Ministerpräsi-  ist die Verrechtlichung aber auch schon wieder ein Mit-  dent Lastwagenfahrer, die sich einer Rechtsverletzung  tel, die Frustration über das summum ius, summa iniuria  schuldig machen, ermuntert, festzubleiben, wenn aber  ın Wackersdorf demonstriert wird, die Polizei hart ein-  abzuschwächen. Verrechtlichung macht undurchsichtig,  wie gerecht oder ungerecht alles wirklich ist. Verhindern  gesetzt wird: will sagen, wenn der oberste Repräsentant  kann man die Frustration am Recht ohnedies nicht.  eines Landes einmal scharf für den Rechtsvollzug eintritt  und das andere Mal für den Nichtvollzug des Rechts,  HK: Frustration durch das summum ius: meinen Sie da-  mit das Leiden an immer mehr gesetzlich verbürgter Ge-  dann ist das nicht ohne Gefahren für das Recht, die ge-  rade bei dem hohen Grad von Verrechtlichung ernst zu  rechtigkeit? Die Empfindlichkeiten nehmen mit den  nehmen sind. Die Leute sind immer weniger bereit,  verbürgten Gleichheiten zu  >  solche Widersprüche einfach hinzunehmen.  Zacher: Das Gerechtigkeitsstreben kommt an einen  Punkt, wo die Empfindlichkeiten zunehmen. Das kön-  nen wir am besten in der Sozialgesetzgebung beobach-  „Die Wahlperioden sind eine ganz  ten. Je mehr große Ungleichheit beseitigt wird, um so  bewußter werden die verbleibenden Ungerechtigkeiten  wichtige Quelle der Verrechtlichung“  wahrgenommen. In der Tat: je mehr Gerechtigkeit her-  HK: Liegt das Hauptproblem der Verrechtlichung letz-  gestellt ist, um so schmerzlicher wird Ungerechtigkeit.  ten Endes nicht darin, daß das Recht auch über solche  Die Frustration wird offenkundig.  Mechanismen des politischen Erfolgsdenkens nicht nur  HK: Ist da nicht auch sehr viel typisch Deutsches im  zum allgegenwärtigen Überregulierungssystem, wenn  Spiel. Eine sehr ausdifferenzierte Sozialgesetzgebung  nicht zum Regulierungssystem schlechthin wird, obwohl  verfeinert das Empfinden des Zukurzgekommenseins  es nur eines von mehreren ist und es durchaus andere  und steigert zugleich das Verlangen nach immer mehr  Steuerungsmechanismen gibt, ethische Regulierungssy-  verfeinerten, Unrechtsfälle ausschließenden Gesetzen.  steme zum Beispiel, die mit dem Fortschritt der Verrecht-  Das steigert den Regelungsbedarf.  lichung an Bedeutung weiter zu verlieren scheinen?  Zacher: Das ist ein allgemeines Phänomen. Es kommt al-  Zacher: Das politische Erfolgsdenken ist sicher einer der  lerdings hinzu, daß Gesetzgebung und Rechtsprechung  Gründe: die Politik, die sich unablässig selbst darstellen  bei uns eine viel größere Rolle in der Gesellschaft spielen  muß. Die Wahlperioden sind eine ganz wichtige Quelle  als in anderen Ländern. Wir zählen zu den Ländern mit  der Verrechtlichung. Man will möglichst viel Gesetze  dem ehrlichsten Rechtsgehorsam der Welt. Man ist ım  vorweisen, um vor dem Wähler zu bestehen. Dazu ge-  großen und ganzen überzeugt, daß das Recht etwas ist,  hört aber auch der sehr ausgebaute Rechtsschutz — die  worauf man sich verlassen kann. Damit wird das Recht  Gerichte, die ständig neue Rechtsgrundsätze entwickeln,  auch zum wirksamsten Mittel der Politik. Aber nicht nur  die unter Umständen ihrerseits wieder ein Gesetz auf den  deshalb, sondern auch weil die Gesetzgebung etwas ist,  Platz rufen, um sie zu korrigieren. Es gäbe noch vieles  was die Öffentlichkeit sehr wahrnimmt — die Gesetzge-  andere zu nennen. Es gibt also den einen Grund und zu-  bung läuft ja durch den Bundestag und den Bundesrat,  gleich sehr viele Gründe. Nun aber zu der Frage nach al-  die Presse engagiert sich, das Fernsehen schaut zu —,  ternativen Steuerungsmechanismen. Sie fragen: Ist das  wird damit die Gesetzgebung auch zum vorrangigen  Recht zu zentral geworden? Überlegen wir uns zu wenig,  Mittel der Selbstdarstellung von Politik. Weit. über das  ob es alternative Möglichkeiten gibt? Sie fragen nach  hinaus, was Recht leisten kann, wird die Gesetzgebung  dem Verhältnis zur Ethik. Haben wir aber noch genü-  sogar zu einem Werbemittel des Politikers. Oft geht es  gend moralische Substanz, genügend moralischen Kon-  dann gar nicht in erster Linie um die Probleme, die da-  sens in unserer Gesellschaft? Ist das Recht nicht ganz  durch beseitigt werden sollen: Abwasserprobleme, Luft-  unvermeidlich an die Stelle der Moral getreten, wo es  reinhaltungsprobleme usw. Im Vordergrund steht die  ohne Normen nicht geht und die Moral sie nicht bietet?  Aktivität, die öffentlich beurkundete Tatsache, daß es  Aber eine andere Frage ist noch sehr viel moderner, näm-  ein Gesetz gibt, oder auch nur die öffentlich wahrnehm-  lich: Sollte man nicht mehr andere, innergesellschaftliche  bare Bemühung um ein Gesetz. Indessen wäre es oft viel  Abstimmungsmechanismen einsetzen? Das ist ın der Ver-der anderen Seıite haben WITr auch den Satz SUTMMNINUIN 1US,

in1ur1a: Je weıter Gerechtigkeıit vorangetrieben Zacher: Da weılß ich treılıch nıcht, ob eın Vermum-
wırd, deutlicher wırd, daß Menschen unfähıg sınd, mungsverbot nıcht doch auch nÖötıg 1St. W as Bayern -
Gerechtigkeıit vollkommen verwirklıichen. Im Grunde langt, wÄäre anderes SCn Wenn der Mınısterpräsıi-
1STt dıe Verrechtlichung aber auch schon wıeder eın Miıt- dent Lastwagenfahrer, die sıch einer Rechtsverletzung
tel, die Frustratiıon über das SUTMMNINUIN 1us, inıurıa schuldıg machen, ErmuUntert, festzubleıben, WEeNN aber

ın Wackersdort demonstriert wırd, dıe Polıizeı hart e1N-abzuschwächen. Verrechtlichung macht undurchsıchtig,
W1€e gerecht oder ungerecht alles wirklıch 1St Verhindern gBESETZL wiırd: ll SCNH, WECNN der oberste Repräsentant
ann INa  - die Frustratıon Recht ohnedies nıcht. eınes Landes eiınmal scharft für den Rechtsvollzug eintrıtt

un das andere Mal für den Nıchtvollzug des Rechts,Frustration durch das SUMMMUMM 1USs meınen Sıe da-
mıiıt das Leıden immer mehr gesetzlıch verbürgter (ze@e- dann 1St das nıcht ohne Gefahren für das Recht, diıe g..

rade be]l dem hohen rad VO  —_ Verrechtlichungrechtigkeıt? Diıe Empfindlichkeiten nehmen mıt den nehmen sınd. Die Leute sınd ımmer wenıger bereıt,verbürgten Gleichheiten solche Wıdersprüche eintach hınzunehmen.
Zacher: Das Gerechtigkeitsstreben kommt eınen
Punkt, die Empfindlıiıchkeıiten zunehmen. Das kön-
116  5 WIr besten In der Sozlalgesetzgebung eobach- „Dıie Wahlperioden sınd 1ıne Zanz
e  5 Je mehr große Ungleichheıt beseıitigt wırd,
bewußter werden dıe verbleibenden Ungerechtigkeıten wichtige Quelle der Verrechtlichung”
wahrgenommen. In der Tat: Je mehr Gerechtigkeıit her- Liegt das Hauptproblem der Verrechtlichung letz-
gestellt ISt, schmerzlicher wırd Ungerechtigkeıt. ten Endes nıcht darın, da{fßs das Recht auch über solche
Dıie Frustration wırd offenkundıg. Mechanısmen des polıtischen Erfolgsdenkens nıcht nNnu  n

Ist da nıcht auch sehr viel typısch Deutsches 1mM Z allgegenwärtigen Überregulierungssystem, WEeNnN

Spıel ıne sehr ausdıtterenzierte Sozialgesetzgebung nıcht Z U Reguliıerungssystem schlechthin wırd, obwohl
verfeinert das Empfinden des Zukurzgekommenseıns 11U  _ elınes VO mehreren 1St un durchaus andere
und steıgert zugleıch das Verlangen nach immer mehr Steuerungsmechanısmen o1bt, ethische Regulierungssy-
verfeınerten, Unrechtsfälle ausschließenden (sesetzen. ZU Beıspıel, die miıt dem Fortschritt der Verrecht-
Das steigert den Regelungsbedarft. lıchung Bedeutung weıter verlieren scheinen?

Zacher: Das 1ST eın allgemeınes Phänomen. Es kommt al- Zacher: Das polıtısche Erfolgsdenken 1St siıcher eıner der
lerdings hınzu, da{ß Gesetzgebung und Rechtsprechung Gründe: diıe Polıitık, dıe sıch unablässıg selbst darstellen
be] uns iıne viel größere Rolle in der Gesellschaft spıelen mu Dıie Wahlperioden sınd ine ganz wichtige Quelle
als ın anderen Ländern. Wır zählen den Ländern mI1t der Verrechtlichung. Man 111 möglıchst viel (Gesetze
dem ehrlichsten Rechtsgehorsam der Welt Man 1St 1mM vorweısen, VO  S dem Wähler bestehen. Dazu C
großen un aNZCNH überzeugt, daß das Recht 1St; hört aber auch der sehr ausgebaute Rechtsschutz die
worauf INa sıch verlassen ann Damıt wırd das Recht Gerichte, die ständıg NECUC Rechtsgrundsätze entwıckeln,
auch ZU wırksamsten Miıttel der Politik. ber nıcht NnUu  — die Umständen iıhrerseılts wıeder eın (sesetz auf den
deshalb, sondern auch weıl die Gesetzgebung 1St, Platz rufen, S1e korrigleren. Es gäbe noch vieles
Wa die Offentlichkeit sehr wahrnimmt die Gesetzge- andere ennen Es o1bt also den eınen Grund und
bung läuft Ja durch den Bundestag und den Bundesrat, gyleich sehr viele Gründe. Nun aber der Frage nach qal-
die Presse engagılert sıch, das ernsehen schaut ternatıven Steuerungsmechanısmen. S1e Iragen: Ist das
wiırd damıt die Gesetzgebung auch ZUuU vorrangıgen Recht zentral geworden? Überlegen WIr uns wen1g,
Miıttel der Selbstdarstellung VO  > Politik. Weıt. über das ob alternatıve Möglıchkeıiten o1bt? S1e Iragen nach
hınaus, W as Recht eısten kann, wırd die Gesetzgebung dem Verhältnis ZUuUr Ethik Haben WIr aber noch SCHNU-
o einem Werbemiuttel des Politikers. Oft geht gyend moralısche Substanz, yenügend moralischen Kon-
dann Salr nıcht in ETSter Linıe dıe Probleme, dıe da- SCI15 In uUuNnNnserer Gesellschaft? Ist das Recht nıcht ganz
durch beselntigt werden sollen: Abwasserprobleme, Küft- unvermeıdliıch dıe Stelle der Moral B  Nn,
reinhaltungsprobleme USW. Im Vordergrund steht die ohne Normen nıcht gyeht und die Moral S1e nıcht bıetet?
Aktıvıtät, die öffentlich beurkundete Tatsache, da{fß ber 1ıne andere rage 1St noch sehr vıel moderner, nam-
eın (sesetz x1bt, oder auch U dıe öffentlich wahrnehm- ıch Sollte INa  a nıcht mehr andere, innergesellschaftliche
bare Bemühung eın (sesetz. Indessen wAare oft viel Abstimmungsmechanısmen einsetzen”? Was 1St 1ın der Ver-
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rechtlichungsdiskussion heute eın beliebtes Spıel Regel- Zacher: Was iın Entwicklungsländern passıert, galt be]
tindung iın Gruppen, Betrieben eic ber letztlıch läuft aller Dıstanz analog auch für uns Ich wollte meınen
dann doch alles wıeder auf Rechtsnormen, auch Hınweis 1U als eın Beıspıel verstanden WwIssen. In Iradı-

tionskulturen hat INa  — Normen eintach als bestehendnıcht unbedingt auf staatlıche hinaus.
ertahren. Man sah sıch nıcht als Macher VO NormenS1e sehen darın also keıine Alternative? Aber WI1e€e und hatte auch keıine oder wen12g Erfahrung, W1€e Nor-hen S1e dıe rage der Ablösung der Ethik durch das 1116  —_ geändert oder 11C  = geschaffen werden können. DaRecht? Wırd Recht tatsächlıch Zu Moralersatz? 1St eın unglaubliches Vakuum entstanden. In einem

Zacher: Ich sehe darıin keine Alternatıven. Ich rauche solchen Deftizit ebt auch MSI Gesellschaft. Nur erle-
Ihnen nıcht gCN, da{fß und WwW1e der ethische Konsens ben WIr das nıcht 1U  —_ als Nachfrage VO ethischen efi-
nachgelassen hat Auf der anderen Seılte müssen S1ıe be- 7al her das Recht, sondern auch als Nachfrage VO

denken: Wır erleiıden Ja nıcht 1U Pluralısmus; WIr wollen rechtlichen Deftizit her dıe Ethik Weıl In vielen Bere1-
iıhn auch. Damıt 1St notwendıg auch eın Plural VO  — „Mo- chen das Recht eintach nıcht mehr oreifen kann, weıl dıe
ralen“ gegeben. Die Einheıit MUu dann, S1e notwendig Sachverhalte ungeklärt sınd, iun WIr > als könnten
ISt, durch das Recht hergestellt werden. Und noch eınes: WIr das miı1t Ethıkkommissionen, Moraltheologen, AaINCS-
Die stetige Veränderung der Gesellschaft ertordert Je kırchlichen Vertretern kompensıeren. eıl sıch das
NEUE Regeln. Wır müfßten uns den ethischen Fragen, die Recht als überfordert erweıst, weıl INa  — sıeht, da{ß das
miıt der Raumftahrt verbunden sınd, stellen und haben Recht SAl nıcht mehr greift iın gewıssen Bereichen, weıl

INa  —; auch nıcht ıntervenleren kann 1ın der äarztlichen For-noch nıcht eiınmal dıe, die miı1t dem Kraftfahrzeug tiun

haben, wirklich entwıckelt. Zudem Ethik 1ST 9 W as schung mıt Rechtsnormen, holt INa das Nstrument
nıcht ZESETIZL wırd, sondern In unls ISt, WI1e€e S1€e I1St 1e1- Ethik ber andelt sıch ıne vielfach künstlich g-
leicht WI1e€e S$1e un weıtergegeben wurde, vielleicht W1€ S1e SELIZiE Ethık, dıe der alten als selbstverständlich empfun-
sıch ıIn einem langen soz1ıalen und psychıschen Prozefß denen Ethik, die eintach galt, nıcht ebenbürtig 1St So
entwickelt. Wır kennen Ja alle die hılflosen Versuche, geht das wıederum NUu über Normsetzung, und dann 1STt
wWenn plötzlıch wıeder iıne NMGUWEe rage auftaucht. Gerade I1a  =s 1mM Grunde wıeder beı der Verrechtlichung.
1im kırchlichen Raum, aber auch In eiıner Öffentlichkeit,
dıe, ON. weltrlich, gerade da kırchliche ÄAntworten Wenn ich richtig sehe, haben S1ıe Jetzt perspekti-
Wartet, S$1e ratlos 1St. visch WEeIl Problemstränge angesprochen: auf der einen

Seılte diıe Bedrängnis durch das ständıg Neue, das nach
Es werden Moraltheologen gerufen, un S$1€e bemür- Normsetzung verlangt, auf der anderen Seılte das

hen sıch ın quası-Juristischer Manıer, aus alten Normen Versickern VO  —_ Tradıtion, das den Konsens 1mM vorrecht-
NECUEC herauszudestillieren, spezıellereInterview  369  ——  rechtlichungsdiskussion heute ein beliebtes Spiel: Regel-  Zacher: Was in Entwicklungsländern passiert, gilt — bei  findung in Gruppen, Betrieben etc. Aber letztlich läuft  aller Distanz — analog auch für uns. Ich wollte meinen  dann doch alles wieder auf Rechtsnormen, wenn auch  Hinweis nur als ein Beispiel verstanden wissen. In Tradi-  tionskulturen hat man Normen einfach als bestehend  nicht unbedingt auf staatliche hinaus.  erfahren. Man sah sich nicht als Macher von Normen  HK: Sie sehen darin also keine Alternative? Aber wie se-  und hatte auch keine oder wenig Erfahrung, wie Nor-  hen Sie die Frage der Ablösung der Ethik durch das  men geändert oder neu geschaffen werden können. Da  Recht? Wird Recht tatsächlich zum Moralersatz?  ist nun ein unglaubliches Vakuum entstanden. In einem  Zacher: Ich sehe darin keine Alternativen. Ich brauche  solchen Defizit lebt auch unsere Gesellschaft. Nur erle-  Ihnen nicht zu sagen, daß und wie der ethische Konsens  ben wir das nicht nur als Nachfrage vom ethischen Defi-  nachgelassen hat. Auf der anderen Seite müssen Sie be-  zit her an das Recht, sondern auch als Nachfrage vom  denken: Wir erleiden ja nicht nur Pluralismus; wir wollen  rechtlichen Defizit her an die Ethik. Weil in vielen Berei-  ihn auch. Damit ist notwendig auch ein Plural von „Mo-  chen das Recht einfach nicht mehr greifen kann, weil die  ralen“ gegeben. Die Einheit muß dann, wo sie notwendig  Sachverhalte zu ungeklärt sind, tun wir so, als könnten  ist, durch das Recht hergestellt werden. Und noch eines:  wir das mit Ethikkommissionen, Moraltheologen, amts-  Die stetige Veränderung der Gesellschaft erfordert je  kirchlichen Vertretern kompensieren. Weil sich das  neue Regeln. Wir müßten uns den ethischen Fragen, die  Recht als überfordert erweist, weil man sieht, daß das  mit der Raumfahrt verbunden sind, stellen und haben  Recht gar nicht mehr greift in gewissen Bereichen, weil  man auch nicht intervenieren kann in der ärztlichen For-  noch nicht einmal die, die mit dem Kraftfahrzeug zu tun  haben, wirklich entwickelt. Zudem: Ethik ist etwas, was  schung z. B. mit Rechtsnormen, holt man das Instrument  nicht gesetzt wird, sondern in uns ist, wie sie ist. — Viel-  Ethik. Aber es handelt sich um eine vielfach künstlich ge-  leicht wie sie uns weitergegeben wurde, vielleicht wie sie  setzte Ethik, die der alten als selbstverständlich empfun-  sich in einem langen sozialen und psychischen Prozeß  denen Ethik, die einfach galt, nicht ebenbürtig ist. So  entwickelt. Wir kennen ja alle die hilflosen Versuche,  geht das wiederum nur über Normsetzung, und dann ist  wenn plötzlich wieder eine neue Frage auftaucht. Gerade  man ım Grunde wieder bei der Verrechtlichung.  im kirchlichen Raum, aber auch in einer Öffentlichkeit,  die, sonst weltlich, gerade da kirchliche Antworten er-  HK: Wenn ich es richtig sehe, haben Sie jetzt perspekti-  wartet, wo sie ratlos ist.  visch zwei Problemstränge angesprochen: auf der einen  Seite die Bedrängnis durch das ständig Neue, das nach  HK: Es werden Moraltheologen gerufen, und sie bemü-  neuer Normsetzung verlangt, auf der anderen Seite das  hen sich in quasi-juristischer Manier, aus alten Normen  Versickern von Tradition, das den Konsens im vorrecht-  neue herauszudestillieren, speziellere ...  lichen, vor allem auch im politischen Raum schwächt,  Zacher: Richtig: Neuere Normen sollen jeweils ältere er-  ZEISELZE ..  setzen, aus allgemeineren sollen detailliertere abgeleitet  Zacher: Genau das meinte ich. Wir leben in einer perma-  und auf die neuen Situationen angewendet werden. Auch  die Amtskirche tut das und muß das wohl so tun, weil sie  nenten Nachfrage nach Normen. Sie ist der Hauptgrund  die Menschen führen soll in ihrem Gewissen. Aber letzt-  für eine Ausweitung und Differenzierung des Rechtssy-  lich gehen die Entwicklungen zu rasch vor sich, als daß  stems. Diese wird durch eine sehr starke Nachfrage der  Politik und der Institutionen noch gesteigert. Aber pri-  die jeweils neu formulierten Normen genug Überzeu-  gungskraft bekämen, um die Gesellschaft zu steuern und  mär ist es die permanente Nachfrage nach neuen Nor-  men selbst, und zwar weil die Verhältnisse sich so  Recht entbehrlich zu machen. Sie erscheinen gesetzt und  nicht vorgegeben. Aber nur als vorgegeben werden  entwickeln, daß die Normen für die Regulierung des Zu-  ethische Normen als verbindlich angenommen. Wir kön-  sammenlebens im Gemeinwesen in der Tradition gar  nen das Problem besonders an den Entwicklungsländern  nicht mehr gefunden werden können. Ich sehe das aber  studieren. Im Kral hatten die Leute Regeln, wie sie mit-  nicht nur negativ. Wir haben z.B. mit der sog. „Wende“  einander umzugehen haben: mit Kranken, Gebrechli-  eine Art Romantik erlebt. Die Devise hieß: zurück zu  chen, Alten. Die moderne Medizin — die Möglichkeit  den ursprünglichen Gemeinschaften, zurück zur Anstän-  digkeit und dergleichen. Ich halte solche Werte für ein  und die Kosten ärztlicher Behandlung, schon der Trans-  port in ein Krankenhaus, die Begleitung dorthin, der  Gemeinwesen für außerordentlich wichtig. Aber wo das  Gemeinwesen wirklich etwas vom Bürger will, müssen  Aufenthalt dort, die Betreuung dort — stellte sie vor  ganz neue Probleme, für deren Lösung sie keine Regeln  die Verantwortlichen diesem auch verantwortlich sagen  und zeigen, daß das, was man ihm abverlangt, auch an-  haben. Und darauf, neue Regeln zu schaffen, ist nie-  mand mehr eingerichtet als der Staat und sein Recht.  deren gegenüber durchgesetzt wird. Der moralische Ap-  pell an den Bürger betrifft zwar alle, schafft aber  HK: Im Grunde sind Bevölkerungen in Entwicklungs-  Ungleichheiten insofern, als der Moralischere von. sol-  ländern sehr viel abrupteren Veränderungen ausgesetzt  chen Bürden stärker getroffen wird als der weniger Mo-  als wir. Übertreiben wir es deshalb mit unserer Anpas-  ralische. Der Unmoralische kümmert sich nicht um  sungs- und Regelschöpfungsnot nicht ein wenig?  solche, der Moralische aber wohl. Damit zahlt er die Ze-lıchen, VOTr allem auch 1mM polıtischen Raum schwächt,
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die Menschen führen soll In ıhrem GewI1ssen. ber letzt- für iıne Ausweıtung und Differenzierung des Rechtssy-
ıch gehen die Entwiıcklungen rasch VOT sıch, als daß Diese wırd durch i1ne sehr starke Nachfrage der
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189813  = selbst, und WAar weıl die Verhältnisse sıchRecht entbehrlich machen. S1e erscheinen ZESELZL und
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mand mehr eingerichtet als der Staat und seın Recht deren gegenüber durchgesetzt wırd. Der moralısche ApD-
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Im Grunde sınd Bevölkerungen ın Entwıcklungs- Ungleichheıiten insofern, als der Moralıschere VO sol-
ändern sehr viel abrupteren Veränderungen AUSSESELIZL chen Bürden stärker getroffen wırd als der wenıger Mo-
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che für den anderen MI1 Rechtliche Bestiımmungen sınd Konftlıkte, dıe danach verlangen, durch Verrechtlichung
da gerechter gelöst werden So erstickt der Lehrer Normen, ob-

ohl gerade dıe pädagogische Leıstung VO Art 1STMu{fß unserer Fragestellung nıcht deutlich Z W1- da{fß INa S1C NUr persönlıch ausüben, aber Kern nıchtschen Oftftentlich un DPrıvat unterschieden werden? Ver-
rechtlicht wırd alles W as5s MI1 dem (GemeLmwesen oder als Rechtsgehorsam praktızıeren kann

weıltesten Sınne MI1 Sozialbeziehungen und damıt 1n ber W as verursacht S solche Verlagerung DL
gendeıner Weiıse MIL Ofttentlichkeit iun hat Im sönlıcher pädagogischer Verantwortung auf den Rechts-

Raum x1bt hingegen eher Irend Z  S: gehorsam? Neben dem überzogenen Bedürtfnis VO  — FEI-
Entrechtlichung, WE WITL den Abbau des Sıtten- tern 7weıtel auf jeden Fall den Lehrer recht
strafrechts oder andersherum den Ausbau VO bekommen ohl doch auch dıe Tatsache, da{fß der Lra-
Schutz und Abwehrrechten WIC beım Datenschutz den- diıerte OnNnsens über Erziehungszıiele und Erziehungs-
ken WERC abnimmt Eın klassıscher Fall der Ersetzung VO  a

Tradıtion durch Recht?Zacher Das sehe ich Yanz anders Wır haben natürlıch
Stratrecht 1N€ Entrechtlıchung Aber WEenN betrifft das Zacher Da SLIMME ich Ihnen Der Onsens darüber,

Strafrecht und Wer profitiert schon VO den Paal ara- da{fß und WIC der Lehrer eben C1M Lehrer 1ST WAar noch
graphen, dıe abgeschafft worden sind? Es sınd Jahrhundert keın Problem Inzwischen aber hat ein

Grunde recht WEN1IEC ber fast alle sınd betroffen VO jeder C111 anderes Lehrerbild So mu das Recht entsche1-
CT Flut VO Normen Sozıjalrecht Arbeitsrecht den WIC der Lehrer auszusehen und W a Liun hat

Steuerrecht Denken SIC L1LUT praktızıerenden W as eiınmal selbstverständlich WAal, kann 11U  Z durch
Arzt DiIie Verrechtlichung des ärztliıchen Handelns 1ST das Kunstprodukt Recht ErSeizZt werden Eıne andere DE
C1inNn ganz wesentlicher Bestandteil der Unzuftfriedenheit eNS1I0ON 1ST dıe Ausbildung des Lehrers Er wırd AaUSSC-
der Arzte und MIL den Arzten. Der Arzt MUu das Stan- bıldet für die eıt der ausgebildet wırd damıt auch
desrecht beachten;: mu das Haftpflichtrecht und für die Eltern und Kınder dieser eıt Da{ß nach
dementsprechend das Versicherungsrecht Kopf ha- Jahren VOTLT Zanz anderen Eltern un Kındern steht kann
ben; mMuUu das Stratrecht denken; MUu das durch Ausbildung nıcht vOoTrTWESSCHNOMMECN werden Iso
Krankenversicherungs- und Kassenarztrecht denken entsteht 11C Differenz un diese wırd durch das Recht
eventuell das Unfallversicherungsrecht WEeNN kompensıert weıl 11U  _‚ dieses die entstehenden Konflikte
Beamten behandelt, erwartet dıeser, dafß der Arzt das lösen kann och eınmal ZzUuU („anzen [)as Leben wırd
Beihilterecht kennt uUuSW WEeEeNnnNn der Arzt Arbeıtgeber künstliıcher Das Recht darauf und vertieft
1ST mu{fß das Arbeitsrecht kennen; mu{fß das Steuer- gleich die Künstlichkeit des Lebens Und Künstlichkeit
recht beachten uUuUSW Da bleibt für äarztliıches Denken un auch als Verrechtlichung wırd dadurch mehr
Handeln Sar nıcht mehr viel Kopf und eıt übrıg Schicksal

Läfit sıch WEN1ISSTIENS Teıilbereichen dieses Schick-„Die Folge ıIST, da{fß n sal dadurch mildern, da{fß sıch der Gesetzgeber stärkerBeratungsindustrien aufgebaut zurückhält? Es wırd darüber geklagt der Staat schränke
werden“ die Regelungsmöglichkeiten der Tarıfpartner durch (je-

setzgebung ungebührlıch CIM un gefährde damıt 05Arztliches Handeln IST dıesbezüglıch vermutlıch die Tarıfautonomie Wäre nıcht der eıt geradenoch eher AaUS b7zw eingrenzbar ber WIC sıeht Arbeitsrecht mehr Raum für „a betriebliche
Bereich Erzıiehung, MO allem der schulischen Er- lokale, verbandliche Vereinbarungen lassen? Offnen

zıehung A4US doch alles sehr 115 Persönliche geht un: sıch damıt nıcht Wege Alternatıven?
CHNSC rechtliche Regelungen WIC der Famılıe auch C1-

gentlich naturwıdrıg sınd Zacher Ob durch den Gesetzgeber oder durch vertraglı-
che Vereinbarung werden auf jeden Fall rechtswirk-

Zacher DıIie Schule hat sıch der at beson-
ders prekären Beıspıel der Verrechtlichung entwickelt
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weıitgehend durch Rechtsnormen un Quasırechtsnor- annn un welcher der beiden Wege der bessere IST Es
INEeE  — (mıinısterıelle Vorschritten uUuUSW d A abgelöst 1ST bzw gyeht also nıcht csehr mehr oder WECNISCI Verrechtlıi-
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wırd da{ß sıch der Lehrer als Persönlichkeit selbst WENN

chung, schon Sar nıcht Verrechtlıchung oder Ent-
rechtlichung, sondern eher 1N€ Verlagerung NNeI-

dazu der Lage 1ST relatıv WENISCI ZUr Geltung brin- halb des Rechts ber natürlich 1ST das Arbeitsrecht
SCH ann Und o1bt leider auch 11NC besondere Zuspit- insgesam CCn herausragendes Beıispıel VO Verrechtli-
ZUNS gygegenüber dem Arzt Beım ÄArzt Sagl jeder letztlich
doch W as ärztliche Kunst I1ST mMu der AÄArzt WI1ISSCNHN Be1 chung
der Schule und Erziehungsfragen tfühlen sıch aber Zugleıch wird damıt aber auch ein hohes Ma{ß
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Zacher: Das 1St richtig, aber eben 11U  - die iıne Seıte der ßen 1St Heute denkt der gyleiche Mensch mındestens
Meduaılle. Wenn z iıne Kündigung auszusprechen ISt, vıel, WENN nıcht mehr daran, W1€e die Steuer und die
WI1e€e soll da eın einzelner noch durchblicken: Das Tarıf- Sozı1alleistungen steht, oder denkt Sar AaN den Versor-
vertragsrecht 1St beachten, das allgemeıne bürgerliche gungsausgleıch 1M Falle eıner Scheidung. Ich spreche 1ın
Recht, das Kündıgungsschutzgesetz, das Betriebsverfas- dem Zusammenhang n VO  S der doppelten Schalung
Su  LZ us Ich kann MIr nıcht vorstellen, W1e€e das des Lebens durch das Recht Zur alten Schale des Privat-
eın Handwerksmeister wırklıch bewältigt. Der einzelne lebens, dem Privatrecht, 1ST ıne zweıte, „Öffentliche“, Öf-
sıeht sıch durch eın estrüpp VO Bestiımmungen total ftentlich-rechrtliche hinzugekommen: das Soz1al- und
überftfordert. Die Folge ISt, da{fß n Beratungsindu- Steuerrecht. Ich nıcht die These VO Rückzug
strıen aufgebaut werden, Servıce-Fiırmen, dıe dem kle1- der Gesellschaft 1Ns Private; yeht ıne Überlage-
Ne  D und mıttleren Unternehmer oder auch dem Freıbe- rung und Mischung der Muster. Das Offentliche dringt
rufler hre Dienste anbıeten. Immer mehr Funktionen vermıiıttels des Rechts ımmer weıter In das Private eın
werden aUuUus$s dem Betrieb ausgelagert. Was trüher beım Das Private sucht überleben, indem 1Ns Offentliche
Handwerksmeister dessen Frau gemacht hat, dafür ausgreıft, sıch des Rechts bedient, sıch iıhm entzieht.
raucht heute yleich mehrere BeraterInterview  371  Zacher: Das ist richtig, aber eben nur die eine Seite der  ßen ist. Heute denkt der gleiche Mensch mindestens so-  Medaille. Wenn etwa eine Kündigung auszusprechen ist,  viel, wenn nicht mehr daran, wie es um die Steuer und die  wie soll da ein einzelner noch durchblicken: Das Tarıf-  Sozialleistungen steht, oder er denkt gar an den Versor-  vertragsrecht ist zu beachten, das allgemeine bürgerliche  gungsausgleich ım Falle einer Scheidung. Ich spreche in  Recht, das Kündigungsschutzgesetz, das Betriebsverfas-  dem Zusammenhang gerne von der doppelten Schalung  sungsgesetz usw. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das  des Lebens durch das Recht. Zur alten Schale des Privat-  ein Handwerksmeister wirklich bewältigt. Der einzelne  lebens, dem Privatrecht, ist eine zweite, „öffentliche“, öf-  sieht sich durch ein Gestrüpp von Bestimmungen total  fentlich-rechtliche hinzugekommen: das Sozial- und  überfordert. Die Folge ist, daß ganze Beratungsindu-  Steuerrecht. Ich vertrete nicht die These vom Rückzug  strien aufgebaut werden, Service-Firmen, die dem klei-  der Gesellschaft ins Private; es geht um eine Überlage-  nen und mittleren Unternehmer oder auch dem Freibe-  rung und Mischung der Muster. Das Öffentliche dringt  rufler ihre Dienste anbieten. Immer mehr Funktionen  vermittels des Rechts immer weiter in das Private ein.  werden so aus dem Betrieb ausgelagert. Was früher beim  Das Private sucht zu überleben, indem es ins Öffentliche  Handwerksmeister dessen Frau gemacht hat, dafür  ausgreift, sich des Rechts bedient, sich ihm entzieht.  braucht es heute gleich mehrere Berater ...  HK: Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die freien  Wohngemeinschaften bzw. nichtehelichen Lebensge-  „Statt der Erde macht man sich das  meinschaften? Irgendwie scheinen sie doch typisch zu  sein für Leute, die sich — wie in den Sexualbeziehungen  Recht untertan“  überhaupt — jenseits öffentlicher Verrechtlichung und  HK: Damit gedeihen auch neue Dienstleistungsbürokra-  Vereinheitlichung einen privaten Freiraum schaffen.  tien  Zeigt sich nicht gerade in ihnen eine Art Abwehrmecha-  nismus gegen eine verrechtlichte Lebenswelt?  Zacher: Eine der problematischen Begleiterscheinungen  von Verrechtlichung ist die Verlagerung von der Produk-  Zacher: Wir haben gesellschaftliche Veränderungen inso-  tion auf die Verteilung. Es gibt eine Studie, die kann man  fern nicht ausreichend verarbeitet, als wir uns immer  fast zum Scherz zitieren. Es wurden zwei Länder mit ver-  noch an dem Verhältnis von Moral und Recht orientie-  gleichbarer Wirtschaftsstruktur speziell unter zwei Ge-  ren, wie es für das 19. Jahrhundert typisch war. Gerade  sichtspunkten verglichen: Wachstum des Sozialprodukts  die Rechtsphilosophie richtet sich immer noch einseitig  und Zunahme der Zahl der Juristen bzw. der Ingenieure.  am Strafrecht aus. Sie finden kaum einen Rechtsphiloso-  Im einen Fall stieg die Zahl der erwerbstätigen Juristen  phen, der sich mit dem Steuerrecht, dem Arbeitsrecht,  um ein Vielfaches, und das Sozialprodukt stagnierte  dem Wettbewerbsrecht oder auch dem Umweltrecht be-  ebenso wie die Zahl der Ingenieure; im anderen Land  schäftigt — vom Sozialrecht ganz zu schweigen. Die Pro-  gab es keine Vermehrung der Juristen, wohl aber einen  bleme des Verhältnisses des modernen Menschen zum  Anstieg bei den Ingenieuren und zugleich einen entspre-  modernen Recht sind offenbar so schwierig, daß man,  chenden Anstieg des Sozialprodukts. Wo es viele Juristen  anstatt sich mit den wirklich aktuellen Fragestellungen  gibt, finden zu viele, völlig unproduktive Verteilungs-  zu beschäftigen, lieber auf klassische Paradigmen aus-  kämpfe statt. Man streitet sich um die Wahrung von Be-  weicht. Aber eine Bemerkung noch zu den „neuen Le-  sitzständen und die Mehrung von Anteilen und tut im  bensformen“. Sie sind nicht nur, aber doch auch eine  Grunde nichts anderes, als den „Sand im Getriebe“ ver-  Reaktion auf die Verdichtung des Rechts, welches das  walten. Damit geht natürlich viel Beweglichkeit, vor al-  Leben umgibt. Sie sind so eine Flucht vor „zu viel  lem einfach Kraft für produktive Leistung verloren ...  Recht“. Auf der anderen Seite wird das Recht oft auch  zum Kalkül der Lebensgestaltung. Das Recht meint, den  HK: Wenn, wie Sie vorhin sagten, das Strafrecht auch  Menschen zu steuern. Und der Mensch nützt das Recht,  nur ein kleiner Ausschnitt ‚des Rechtswesens insgesamt  um so mehr so zu leben, wie er es selbst gerne hätte. In  ist, so läßt sıch doch nicht leugnen, daß es bei gleichzeiti-  dieser Welt voller Künstlichkeit macht man sich statt der  ger Verrechtlichung von allem, was in eine regulierungs-  Erde eben das Recht „untertan“  bedürftige Öffentlichkeit hineinreicht, doch auch so  etwas wie die Schaffung und Erweiterung rechtsfreier  HK: Ein nicht minder großes Problem dürfte die Indivi-  Räume ım Privaten gibt ...  dualisierung durch das Recht sein. Das Recht hat immer  Zacher: Ich möchte Ihnen da nochmals widersprechen.  mehr oder weniger den einzelnen ım Blick. Eine der Fol-  gen ist, daß es z. B. der Familie als naturwüchsiger Ge-  Es kommt nur zu einer Immunisierung des Privaten ge-  genüber dem Öffentlichen als Reaktion auf eine immer  meinschaft kaum gerecht wird?  größere Vermischung von Öffentlich und Privat, denn  Zacher: Bezüglich der Familie gibt es vor allem drei Fehl-  gerade jedes Privatleben ist heute stark vom Recht er-  entwicklungen, die sich auf Ihre Frage beziehen lassen.  faßt. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel: Wenn  Erstens ist das Recht — gerade auch in Gestalt seiner  früher jemand heiratete, mußte er, wenn er überhaupt an  zweiten, der „öffentlichen“ Schale — zu sehr auf die Nor-  Rechtsnormen dachte, an das Familienrecht denken;  malfamilie zugeschnitten. Kinderreiche Familien oder  daran, wie man heiratet und ob ein Ehevertrag zu schlie-  Familien mit schwierigen Pflegefällen etwa fallen ausWıe sehen S1e In dem Zusammenhang dıe treien
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ebenso W1€ dıe Zahl der Ingenieure; 1mM anderen Land schäftigt VO Sozialrecht ganz schweigen. Die DPro-
yab keıine Vermehrung der Jurıisten, ohl aber eınen bleme des Verhältnisses des modernen Menschen ZU

Anstıeg be1 den Ingenieuren und zugleıich eınen ENTISPFrE- modernen Recht sınd offenbar schwier1g, da{fß INan,
chenden Anstıeg des Soz1lalprodukts. Wo viele Jurısten ANSTLTALT sıch mIıt den wiıirklıch aktuellen Fragestellungen
o1bt, finden vıele, völlıg unproduktiıve Verteilungs- beschäftigen, heber auf klassısche Paradıgmen 4U5S5-

kämpfe Man streıtet sıch um die Wahrung VO Be- weıcht. Aber ıne Bemerkung noch den „MECUCH Ke-
sıtzständen und die Mehrung VO Anteılen und LUuUL 1m benstormen“ Sıe sınd nıcht Nnu aber doch auch iıne
Grunde nıchts anderes, als den „Sand 1mM Getriebe“ VCI- Reaktion auf diıe Verdichtung des Rechts, welches das
walten. Damıt gyeht natürlich viel Beweglıichkeıt, VOT al- Leben umgıbt. S1e sınd 1ıne Flucht VOTr 95 viel
lem eintach Kraft für produktıve Leistung verloren Recht“ Auf der anderen Selte wırd das Recht oft auch

zu Kalkül der Lebensgestaltung. Das Recht meınt, denWenn, WI1€e Sıe vorhıin Sagten, das Strafrecht auch Menschen Steuern Und der Mensch MUGZ das Recht,L1UT eın kleiner Ausschniıtt des Rechtswesens insgesamt mehr leben, W1€e selbst Nn hätte. InISt; ßr sıch doch nıcht leugnen, da{fß be1l gleichzeıt1- dieser Weltr voller Künstlichkeit macht INa  . sıch der
SCI Verrechtlichung VO allem, W as 1ın ıne regulıerungs- Erde eben das Recht „untertan”bedürftige Offentlichkeit hineinreicht, doch auch

WI1€ dıe Schaffung un Erweıterung rechtsftfreier Eın nıcht mınder großes Problem dürfte dıe Indıvi-
Räume 1m Priıvaten o1btInterview  371  Zacher: Das ist richtig, aber eben nur die eine Seite der  ßen ist. Heute denkt der gleiche Mensch mindestens so-  Medaille. Wenn etwa eine Kündigung auszusprechen ist,  viel, wenn nicht mehr daran, wie es um die Steuer und die  wie soll da ein einzelner noch durchblicken: Das Tarıf-  Sozialleistungen steht, oder er denkt gar an den Versor-  vertragsrecht ist zu beachten, das allgemeine bürgerliche  gungsausgleich ım Falle einer Scheidung. Ich spreche in  Recht, das Kündigungsschutzgesetz, das Betriebsverfas-  dem Zusammenhang gerne von der doppelten Schalung  sungsgesetz usw. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das  des Lebens durch das Recht. Zur alten Schale des Privat-  ein Handwerksmeister wirklich bewältigt. Der einzelne  lebens, dem Privatrecht, ist eine zweite, „öffentliche“, öf-  sieht sich durch ein Gestrüpp von Bestimmungen total  fentlich-rechtliche hinzugekommen: das Sozial- und  überfordert. Die Folge ist, daß ganze Beratungsindu-  Steuerrecht. Ich vertrete nicht die These vom Rückzug  strien aufgebaut werden, Service-Firmen, die dem klei-  der Gesellschaft ins Private; es geht um eine Überlage-  nen und mittleren Unternehmer oder auch dem Freibe-  rung und Mischung der Muster. Das Öffentliche dringt  rufler ihre Dienste anbieten. Immer mehr Funktionen  vermittels des Rechts immer weiter in das Private ein.  werden so aus dem Betrieb ausgelagert. Was früher beim  Das Private sucht zu überleben, indem es ins Öffentliche  Handwerksmeister dessen Frau gemacht hat, dafür  ausgreift, sich des Rechts bedient, sich ihm entzieht.  braucht es heute gleich mehrere Berater ...  HK: Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die freien  Wohngemeinschaften bzw. nichtehelichen Lebensge-  „Statt der Erde macht man sich das  meinschaften? Irgendwie scheinen sie doch typisch zu  sein für Leute, die sich — wie in den Sexualbeziehungen  Recht untertan“  überhaupt — jenseits öffentlicher Verrechtlichung und  HK: Damit gedeihen auch neue Dienstleistungsbürokra-  Vereinheitlichung einen privaten Freiraum schaffen.  tien  Zeigt sich nicht gerade in ihnen eine Art Abwehrmecha-  nismus gegen eine verrechtlichte Lebenswelt?  Zacher: Eine der problematischen Begleiterscheinungen  von Verrechtlichung ist die Verlagerung von der Produk-  Zacher: Wir haben gesellschaftliche Veränderungen inso-  tion auf die Verteilung. Es gibt eine Studie, die kann man  fern nicht ausreichend verarbeitet, als wir uns immer  fast zum Scherz zitieren. Es wurden zwei Länder mit ver-  noch an dem Verhältnis von Moral und Recht orientie-  gleichbarer Wirtschaftsstruktur speziell unter zwei Ge-  ren, wie es für das 19. Jahrhundert typisch war. Gerade  sichtspunkten verglichen: Wachstum des Sozialprodukts  die Rechtsphilosophie richtet sich immer noch einseitig  und Zunahme der Zahl der Juristen bzw. der Ingenieure.  am Strafrecht aus. Sie finden kaum einen Rechtsphiloso-  Im einen Fall stieg die Zahl der erwerbstätigen Juristen  phen, der sich mit dem Steuerrecht, dem Arbeitsrecht,  um ein Vielfaches, und das Sozialprodukt stagnierte  dem Wettbewerbsrecht oder auch dem Umweltrecht be-  ebenso wie die Zahl der Ingenieure; im anderen Land  schäftigt — vom Sozialrecht ganz zu schweigen. Die Pro-  gab es keine Vermehrung der Juristen, wohl aber einen  bleme des Verhältnisses des modernen Menschen zum  Anstieg bei den Ingenieuren und zugleich einen entspre-  modernen Recht sind offenbar so schwierig, daß man,  chenden Anstieg des Sozialprodukts. Wo es viele Juristen  anstatt sich mit den wirklich aktuellen Fragestellungen  gibt, finden zu viele, völlig unproduktive Verteilungs-  zu beschäftigen, lieber auf klassische Paradigmen aus-  kämpfe statt. Man streitet sich um die Wahrung von Be-  weicht. Aber eine Bemerkung noch zu den „neuen Le-  sitzständen und die Mehrung von Anteilen und tut im  bensformen“. Sie sind nicht nur, aber doch auch eine  Grunde nichts anderes, als den „Sand im Getriebe“ ver-  Reaktion auf die Verdichtung des Rechts, welches das  walten. Damit geht natürlich viel Beweglichkeit, vor al-  Leben umgibt. Sie sind so eine Flucht vor „zu viel  lem einfach Kraft für produktive Leistung verloren ...  Recht“. Auf der anderen Seite wird das Recht oft auch  zum Kalkül der Lebensgestaltung. Das Recht meint, den  HK: Wenn, wie Sie vorhin sagten, das Strafrecht auch  Menschen zu steuern. Und der Mensch nützt das Recht,  nur ein kleiner Ausschnitt ‚des Rechtswesens insgesamt  um so mehr so zu leben, wie er es selbst gerne hätte. In  ist, so läßt sıch doch nicht leugnen, daß es bei gleichzeiti-  dieser Welt voller Künstlichkeit macht man sich statt der  ger Verrechtlichung von allem, was in eine regulierungs-  Erde eben das Recht „untertan“  bedürftige Öffentlichkeit hineinreicht, doch auch so  etwas wie die Schaffung und Erweiterung rechtsfreier  HK: Ein nicht minder großes Problem dürfte die Indivi-  Räume ım Privaten gibt ...  dualisierung durch das Recht sein. Das Recht hat immer  Zacher: Ich möchte Ihnen da nochmals widersprechen.  mehr oder weniger den einzelnen ım Blick. Eine der Fol-  gen ist, daß es z. B. der Familie als naturwüchsiger Ge-  Es kommt nur zu einer Immunisierung des Privaten ge-  genüber dem Öffentlichen als Reaktion auf eine immer  meinschaft kaum gerecht wird?  größere Vermischung von Öffentlich und Privat, denn  Zacher: Bezüglich der Familie gibt es vor allem drei Fehl-  gerade jedes Privatleben ist heute stark vom Recht er-  entwicklungen, die sich auf Ihre Frage beziehen lassen.  faßt. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel: Wenn  Erstens ist das Recht — gerade auch in Gestalt seiner  früher jemand heiratete, mußte er, wenn er überhaupt an  zweiten, der „öffentlichen“ Schale — zu sehr auf die Nor-  Rechtsnormen dachte, an das Familienrecht denken;  malfamilie zugeschnitten. Kinderreiche Familien oder  daran, wie man heiratet und ob ein Ehevertrag zu schlie-  Familien mit schwierigen Pflegefällen etwa fallen ausdualisıerung durch das Recht selın. Das Recht hat ımmer

Zacher: Ich möchte Ihnen da nochmals wıdersprechen. mehr oder wenıger den einzelnen 1mM Blıck 1ne der Fol-
SCH ISt, da{fß der Famıulıe als naturwüchsıger (S6-Es kommt 1U eıner Immunisıierung des Priıyvaten SC

genüber dem Offentlichen als Reaktion auf ıne ımmer meıinschafrt kaum gerecht wırd>?

orößere Vermischung VO Offentlich und Privat, denn Zacher: Bezüglıch der Famlıulıe &1bt VOT allem dreı Fehl-
gerade jedes Privatleben 1ST heute stark VO Recht entwicklungen, die sıch auf Ihre Frage beziehen lassen.
taßt Ich vyebe Ihnen eın SaNZ einfaches Beıspıel: Wenn Erstens 1St das Recht gerade auch 1ın Gestalt seıiner
früher Jjemand heiratete, muÄ{fste C WENN überhaupt zweıten, der „Öffentlichen“ Schale csehr auftf die Nor-
Rechtsnormen dachte, das Famıilienrecht denken; maltamılıe zugeschnitten. Kınderreiche Famılıen oder
daran, W1e€e 119  = heiratet un ob eın Ehevertrag schlie- Famılien mıt schwierigen Pflegefällen 3 tallen aUS
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dem Rahmen Ihnen ISt NSsSere Rechtsordnung nıcht g- tion argumentatıv gyebunden. Seine Intervention 1St daran
wachsen. /weıtens unterliegt dıe Famiıulıe einer Verrecht- gebunden, da S$1€e 4aUS der Verfassung gerechtfertigt WEeTI-

lıchung gerade ıh ihrem Innenbereıich, auch SOWeIlt den annn Vom Verfassungsgericht yeht aber ıne
das Partnerschattsverhältnis der Eheleute betritft Es do- hohe Befriedungswirkung aus Ich halte deswegen für
mıinlert (sott sel ank nıcht mehr WI1€e früher der Mannn ıne der posıtıven Seiten uUuNnNnseTresSs (Gjemelınwesens.

eın Partner. Da aber ımmer mehr Partner verschiede-
NnNer Meınung sınd z. B über dıe Erziehung der Kınder, Befriedungswirkung Ja, aber führt das mıttel-

un langfristig hın? De facto I1St Ja nıcht HUG > dafßdominiert Jetzt das Vormundschaftsgericht. uch ann
das ınd ın einem bestimmten Alter, WEenNn miıt einer das Bundesverfassungsgericht Verfassung teststellt un

interpretiert, sondern wırd auch immer mehr zumEntscheidung der Eltern nıcht mehr einverstanden ISt, obersten Gesetzgeber, der den Spielraum für polıtischeVO sıch 4aus das Vormundschaftsgericht einschalten. Dıie Entscheidungen seilnerseılts einengt. Meıne Frage: KannIntervention des Rechts, der Jugendwohltfahrt un: des dies der repräsentatıven Demokratie auf dıe Dauer be-Vormundschaftsgerichts wırd, sobald Konflikten kommen?kommt, allgegenwärtig. Und drıittens Sıe haben recht
g1ibt insotern ıne Indıvidualısierung, WEeEenNn Leistungen Zacher: Die Gefahr, dıe S1e andeuten, esteht. Man ann

eın Indıyiduum in der Famlıulıe und nıcht dıe amı- auch nıcht abschätzen, W as dıe Entwıicklung bringen
lıe selbst gehen. Das sallı be] der Sozıalhıilte erwach- wırd. ber 1St NUu eiınmal Der Deutsche ne1gt
SCNEC Unterhaltsberechtigte, be1 der Ausbildungstörde- einer usammengeSsELZLEN Verfassung. Denken S1e die
runs, DE auch 1mM Rentenrecht. Es korrespondiert eıt des Konstitutionalısmus. Damals gyab doch ent-

damıt aber zugleıch iıne geradezu „heimtückische“ Art, scheidende Elemente In den eutschen Staaten: das
die Famlıulıe autf dem Rechtswege dann doch wıeder kol- Abgeordnetenhaus das WAar das demokratische Ele-
lektiv belasten, indem eLwa das Soz1ıalamt Sozıualhilte MENT,; das Herrenhaus das WAaTr ıne Arıstokratenver-

eın erwachsenes ınd auf Grund des bestehenden sammlung; dann der Könıg das monarchische Element
un dem Könıg den Beamtenapparat und das Mı-Rechtsanspruchs zunächst eiınmal auszahlt, dann aber

den Vater bzw die Eltern Z Regreiß heranzıeht. Dıie hlıtär. Diese dreı Elemente entsprachen eiınem relatıv brei-
Famlılıe wiırd dann wıeder integriert. ten gesellschaftlıchen ONsens. Man hat spater In der

Weıimarer eıt versucht, dies insotern substıtuleren,
„ Wır sınd offenbar nıcht gebaut, als I1a  = den Präsıdenten und das Parlament gegeneınan-

derstellte. Die Konstruktion erwIes sıch als gefährlichder Politikn das letzte Wort und gefährdet. ber INa  — sıeht heute Frankreıich, da{fß
geben“ S1€E auch tunktionıeren ann Unter den Verhältnissen

der Bundesrepublık sıch die gleiche Tendenz CuKommt dem Irend ZUTr Verrechtlichung nıcht INS-
NO salıs In der Gegenüberstellung Parlament Verfas-

ZESAMTL entgegen, da{fß der Oonsens durch Tradierung sungsgericht fort. Das Bundesverfassungsgericht 1STt ıneschwächer wırd un: sıch zugleıich nıcht 19008  —r dıe Ansprü- Art „drıtter Kammer“ ber dieses „oberste Haus“ kannche, sondern auch die Anschauungen indıiyvıdualisieren? eben LLUT argumentatıv die Verfassung gebunden „MIt-Und 1mM Gegensatz anderen europäıischen Völkern regıeren ” Ich xylaube, be1 uUuNnsecerer anNnzCnNn Partejenver-ne1igt der Deutsche ohnehin dazu, Konfllıkte, auch politı- drossenheit 1St dies keın schlechter Kompromiß. Zumalsche, etzten Endes nıcht polıitisch, sondern rechtlich Deutsche immer besondere Schwierigkeıiten haben, sıchlösen b7zw durch dıe Justız lösen lassen. Auf der ober- mıiıt Mehrheitsentscheidungen eintfach abzutfinden
sSsten Stutfe heißt das dann: Weg VO Parlament, hın ZUuU

Verfassungsgericht ber gehört ZzUuU Grundwesen einer Demokratie,
da{fß Konflikte polıtisch gelöst und Mehrheitsentschei-Zacher: S1ıe haben recht. IDen Ruf nach der Gesetzge- dungen akzeptiert werdenS  Interview  dem Rahmen. Ihnen ist unsere Rechtsordnung nicht ge-  tion argumentativ gebunden. Seine Intervention ist daran  wachsen. Zweitens unterliegt die Familie einer Verrecht-  gebunden, daß sie aus der Verfassung gerechtfertigt wer-  lichung gerade ihn ihrem Innenbereich, auch soweit es  den kann. Vom Verfassungsgericht geht so aber eine  das Partnerschaftsverhältnis der Eheleute betrifft. Es do-  hohe Befriedungswirkung aus. Ich halte es deswegen für  miniert Gott sei Dank nicht mehr — wie früher der Mann  eine der positiven Seiten unseres Gemeinwesens.  — ein Partner. Da aber immer mehr Partner verschiede-  ner Meinung sind z.B. über die Erziehung der Kinder,  HK: Befriedungswirkung ja, aber wo führt das mittel-  und langfristig hin? De facto ist es ja nicht nur so, daß  dominiert jetzt das Vormundschaftsgericht. Auch kann  das Kind in einem bestimmten Alter, wenn es mit einer  das Bundesverfassungsgericht Verfassung feststellt und  interpretiert, sondern es wird auch immer mehr zum  Entscheidung der Eltern nicht mehr einverstanden ist,  obersten Gesetzgeber, der den Spielraum für politische  von sich aus das Vormundschaftsgericht einschalten. Die  Entscheidungen seinerseits einengt. Meine Frage: Kann  Intervention des Rechts, der Jugendwohlfahrt und des  dies der repräsentativen Demokratie auf die Dauer be-  Vormundschaftsgerichts wird, sobald es zu Konflikten  kommen?  kommt, allgegenwärtig. Und drittens — Sie haben recht —  gibt es insofern eine Individualisierung, wenn Leistungen  Zacher: Die Gefahr, die Sie andeuten, besteht. Man kann  an ein Individuum in der Familie und nicht an die Fami-  auch nicht abschätzen, was die Entwicklung bringen  lie selbst gehen. Das gilt bei der Sozialhilfe an erwach-  wird. Aber es ist nun einmal so: Der Deutsche neigt zu  sene Unterhaltsberechtigte, bei der Ausbildungsförde-  einer zusammengesetzten Verfassung. Denken Sie an die  rung, z.T. auch im Rentenrecht. Es korrespondiert  Zeit des Konstitutionalismus. Damals gab es doch ent-  damit aber zugleich eine geradezu „heimtückische“ Art,  scheidende Elemente in den deutschen Staaten: das  die Familie auf dem Rechtswege dann doch wieder kol-  Abgeordnetenhaus — das war das demokratische Ele-  lektiv zu belasten, indem etwa das Sozialamt Sozialhilfe  ment; das Herrenhaus — das war eine Aristokratenver-  an ein erwachsenes Kind auf Grund des bestehenden  sammlung; dann der König — das monarchische Element  — und unter dem König den Beamtenapparat und das Mi-  Rechtsanspruchs zunächst einmal auszahlt, dann aber  den Vater bzw. die Eltern zum Regreß heranzieht. Die  litär. Diese drei Elemente entsprachen einem relativ brei-  Familie wird dann wieder integriert.  ten gesellschaftlichen Konsens. Man hat später in der  Weimarer Zeit versucht, dies insofern zu substituieren,  „Wir sind offenbar nicht so gebaut,  als man den Präsidenten und das Parlament gegeneinan-  derstellte. Die Konstruktion erwies sich als gefährlich  der Politik gerne das letzte Wort zu  und gefährdet. Aber man sieht heute an Frankreich, daß  geben“  sie auch funktionieren kann. Unter den Verhältnissen  der Bundesrepublik setzt sich die gleiche Tendenz cum  HK: Kommt dem Trend zur Verrechtlichung nicht ins-  grano salis in der Gegenüberstellung Parlament — Verfas-  gesamt entgegen, daß der Konsens durch Tradierung  sungsgericht fort. Das Bundesverfassungsgericht ist eine  schwächer wird und sich zugleich nicht nur die Ansprü-  Art „dritter Kammer“. Aber dieses „oberste Haus“ kann  che, sondern auch die Anschauungen individualisieren?  eben nur argumentativ an die Verfassung gebunden „mit-  Und im Gegensatz zu anderen europäischen Völkern  regieren“. Ich glaube, bei unserer ganzen Parteienver-  neigt der Deutsche ohnehin dazu, Konflikte, auch politi-  drossenheit ist dies kein schlechter Kompromiß. Zumal  sche, letzten Endes nicht politisch, sondern rechtlich zu  Deutsche immer besondere Schwierigkeiten haben, sich  lösen bzw. durch die Justiz lösen zu lassen. Auf der ober-  mit Mehrheitsentscheidungen einfach abzufinden  sten Stufe heißt das dann: Weg vom Parlament, hin zum  Verfassungsgericht ...  HK: Aber es gehört zum Grundwesen einer Demokratie,  daß Konflikte politisch gelöst und Mehrheitsentschei-  Zacher: Sie haben recht. Den Ruf nach der Gesetzge-  dungen akzeptiert werden ...  bung, und zwar nicht nur nach der großen Gesetzgebung,  sondern auch nach der kleinen Flickwerkgesetzgebung,  Zacher: Dennoch halte ich das, was wir haben, für kei-  der kleinen Verfeinerungsgesetzgebung, hört man wohl  nen schlechten Kompromiß. Denken Sie nur an die Ent-  nirgends so oft wiıe in der Bundesrepublik, und man hat  scheidung des Bundesverfassungsgerichts zum $ 218  auch wohl nirgends eine so große Neigung, vor die Ge-  StGB. Anders als in anderen Staaten, die sich für die Fri-  richte zu gehen. Natürlich hängt damit auch zusammen,  stenregelung entschieden haben, hat das Bundesverfas-  daß die letzte Instanz in unserem Gemeinwesen das Bun-  sungsgericht bei uns doch das Parlament zu einer im  desverfassungsgericht ist. Wir sind offenbar nicht so ge-  Ganzen tragbaren Lösung hingeführt. Wir können so  baut, der Politik gerne das letzte Wort zu geben. Das  mit dem Schutz menschlicher Werte durch das Bundes-  Mißtrauen gegen die Politik ist sehr allgemein. Man  verfassungsgericht eigentlich recht zufrieden sein. Na-  braucht also noch etwas, was darüber ist. Das Bundes-  türlich gibt es auch immer wieder Entscheidungen, die  verfassungsgericht ist so etwas „darüber“. Im Grunde ist  man nicht ohne weiteres versteht. Aber im ganzen stärkt  es ein doppelsinniges Institut: Oberstes Gericht als Ver-  das Bundesverfassungsgericht unsere Demokratie: das  fassungsinterpret und zugleich letzte politische Instanz.  Vertrauen in die Summe der Entscheidungen des demo-  kratischen Gemeinwesens — trotz Mißtrauens in die kon-  Freilich bleibt es auch in der zweiten, politischen Funk-bung, und ‚W ar nıcht NnUu nach der sroßen Gesetzgebung,

sondern auch nach der kleinen Flickwerkgesetzgebung, Zacher: Dennoch halte ich das, W as WIr haben, für ke1l-
der kleinen Verfeinerungsgesetzgebung, hört 90028  = ohl NC schlechten Kompromiß. Denken S1e 190018 die Ent-
nırgends oft W1€e INn der Bundesrepublık, un INa  — hat scheidung des Bundesverfassungsgerichts ZU y 218
auch ohl nırgends ıne große Neıigung, VOT die (Ge- StGB Anders als 1ın anderen Staaten, dıe sıch für dıe Frı1-
richte gehen. Natürlich hängt damıt auch Z  MMECN, stenregelung entschieden haben, hat das Bundesvertas-
da{fß dıe letzte nstanz in uUuNnserem (Ggemelnwesen das Bun- sungsgerıcht be1 un doch das Parlament einer 1mM
desverfassungsgericht 1St. Wır sınd offenbar nıcht g- (CGanzen tragbaren Lösung hıngeführt. Wır können
baut, der Polıtık N! das letzte Wort geben. Das MmMIt dem Schutz menschlicher Werte durch das Bundes-
Mißtrauen die Politik ISt sehr allgemeın. Man verfassungsgericht eigentliıch recht zufrieden seln. Na-
raucht also noch ELWAS, W as arüber I1St. Das Bundes- türlıch o1bt auch immer wıeder Entscheidungen, dıe
verfassungsgericht 1St „darüber“ Im Grunde 1ST INa  e nıcht ohne weıteres versteht. Aber 1m anzeCcn stärkt

eın doppelsinnıges Instıitut: Oberstes Gericht als Ver- das Bundesverfassungsgericht MS Demokratie: das
fassungsıinterpret und zugleich letzte polıtische nstanz. Vertrauen in die Summe der Entscheidungen des demo-

kratischen (Gemelnwesens Mißtrauens In die kon-Freilich bleıbt auch in der zweıten, polıtischen Funk-
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krete Mehrheıitsentscheidung des Parlaments. Es stärkt dern auch schlechten Gesetzen, weıl eın (Gesetzesent-
ıne tietere Schicht des demokratischen Konsenses. wurtf im Gesetzgebungsverfahren VO ersten bıs ZU

etzten Tag auf Yanz unkontrollierte Weıse ständıg gean-ber die Neigung ISt, WI1€e S1e selbst Sagten, allge-
meın und sehr eutsch: Politik durch Recht un Recht- dert werden kann. Das Ergebnis sınd unausgereifte,

stımm1ge, schwer verständliche un: schwer aNZUWEN-
sprechung Parallel dazu haben WIr iıne dende (GGesetze. Mıtunter wırd eın Gesetz, das offensicht-
entsprechende kıirchliche bzw. katholische Erscheinung: ıch Fehler hat, 4aUS irgendwelchen polıtıschen Gründen
den Hang, möglıchst viele moralısche Sachverhalte straft- zunächst eiınmal durchgepeıtscht. Kaum 1St aus dem
rechtlich abzusıchern, ANSLALL der Diıskrepanz zwiıischen „Backofen“, wırd die Anderung nachgeschoben. Das 1Sst
Fakten und Normen pastoral Leıibe rücken. keıne guLeE Gesetzgebungskultur. Der Gesetzgebungspro-
Zacher: Ich gyebe Ihnen 1mM Ansatz recht: o1bt die Ver- e{ MU dıszıplınıert werden. Eın Miıttel ware das etfe-

rendum. Das olk macht sıch keıne schlechtensuchung seltens der Kırche, hre Moralauffassung ıIn das
Recht hineinzutragen. ber g1bt natürlıch auch g- Gesetze, Ww1e€e S1e die repräsentatıve Demokratie dem olk
WI1SSe Rechtfertigungen datür FEıne davon 1sSt das Argu- zuweılen verpadßt. Deswegen bın iıch für mehr Gesetzge-
mMeEeNT, INa  — kämpfe Ja nıcht dafür, da{fß dıe „Unmoralı- bung durch das Volk, durch den StimmbürgerInterview  578  krete Mehrheitsentscheidung des Parlaments. Es stärkt  dern auch zu schlechten Gesetzen, weil ein Gesetzesent-  eine tiefere Schicht des demokratischen Konsenses.  wurf im Gesetzgebungsverfahren vom ersten bis zum  letzten Tag auf ganz unkontrollierte Weise ständig geän-  HK: Aber die Neigung ist, wie Sie selbst sagten, allge-  mein und sehr deutsch: Politik durch Recht und Recht-  dert werden kann. Das Ergebnis sind unausgereifte, un-  stimmige, schwer verständliche und schwer anzuwen-  sprechung zu ersetzen. Parallel dazu haben wir eine  dende Gesetze. Mitunter wird ein Gesetz, das offensicht-  entsprechende kirchliche bzw. katholische Erscheinung:  lich Fehler hat, aus irgendwelchen politischen Gründen  den Hang, möglichst viele moralische Sachverhalte straf-  zunächst einmal durchgepeitscht. Kaum ist es aus dem  rechtlich abzusichern, anstatt der Diskrepanz zwischen  „Backofen“, wird die Änderung nachgeschoben. Das ist  Fakten und Normen pastoral zu Leibe zu rücken.  keine gute Gesetzgebungskultur. Der Gesetzgebungspro-  Zacher: Ich gebe Ihnen im Ansatz recht: es gibt die Ver-  zeß muß diszipliniert werden. Ein Mittel wäre das Refe-  rendum. Das Volk macht sich keine so schlechten  suchung seitens der Kirche, ihre Moralauffassung ın das  Recht hineinzutragen. Aber es gibt natürlich auch ge-  Gesetze, wie sie die repräsentative Demokratie dem Volk  wisse Rechtfertigungen dafür. Eine davon ist das Argu-  zuweilen verpaßt. Deswegen bin ich für mehr Gesetzge-  ment, man kämpfe ja nicht dafür, daß die „Unmorali-  bung durch das Volk, durch den Stimmbürger ...  schen“ moralisch gebunden werden, sondern für die  HK: Aber dies ist kein Plädoyer für mehr direkte Demo-  Opfer der Unmoralischen. Dabei bleibt es eine Frage der  kratie?  Glaubwürdigkeit, ob der Kampf wirklich um die Opfer  geht oder nicht vielmehr darum, daß den Leuten die Mo-  Zacher: Für mehr Volksgesetzgebung schon, aber nicht  ral, die sie haben sollten, vorgeschrieben wird. Die an-  für alle möglichen Initiativen, Bürgerbefragungen usw.,  dere Rechtfertigung ist die, daß in einer Gesellschaft, in  durch die manche Leute nur noch unkontrollierter Ein-  fluß nehmen könnten auf die Politik. Das meine iıch  der Privates und Öffentliches ganz dicht ineinander  übergehen, sich auch das persönliche Moralbewußtsein  nicht, sondern mehr echte Volksgesetzgebung, weil  durch sie der Stimmbürger sich auch selber mehr in die  gegen die Rechtsordnung kaum halten läßt. Wir wissen  z.B., daß auch christlich orientierte Menschen ihre Mei-  Pflicht nimmt. Wenn der Schweizer Stimmbürger ein  neues Gesetz über den Ausbau der Krankenversicherung  nung über den Schwangerschaftsabbruch „liberalisiert“  haben, seitdem $ 218 StGB liberalisiert wurde.  ablehnt, übernimmt er damit auch die Verpflichtung,  selbst Vorsorge zu tragen. Eine weitere Forderung wäre  HK: Nach meinem Empfinden bewirkt aber starkes Be-  die innere Harmonisierung der Gesetzgebung. Auch  harren auf rechtlichen, vor allem strafrechtlichen Sank-  hierfür gibt es im Ausland institutionelle Vorbilder, z. B.  tionen auch, daß Moral an das Recht „delegiert“ wird.  in der schwedischen Gesetzgebung. Bei uns aber werden  Zacher: Daß auch das eine Versuchung ist, will ich nicht  eine Menge Vorschriften geändert, ohne daß im gering-  leugnen. Aber ich fürchte, diese Versuchung wird nicht  sten nachgeprüft wird, was das für die gesamte Rechts-  mehr lange andauern. In dem Maße, in dem die kirchlich  ordnung oder Teile von ihr bedeutet. Oft wird gerade in  gebundenen Wähler zurückgehen, wird sich auch diese  der Sozialgesetzgebung oder im Steuerrecht durch eine  Orientierung ändern. Man sieht es ja in Frankreich. Dort  kleine Änderung ein ganzes System über den Haufen ge-  reden die Bischöfe schon deswegen viel mehr pastoral  worfen. Wenn da disziplinierter und kontrollierter gear-  und nicht mehr so sehr an das Recht hin, weil sie längst  beitet würde, könnte — dessen bin ich sicher — das Recht  sehen, daß sie mit Forderungen an das Recht nichts mehr  seine Funktion ursprünglicher und organischer erfüllen,  bewirken.  und die Gesellschaft gewänne ihm ‚gegenüber wieder ein  höheres Maß an Autonomie.  „Ich bin für mehr Gesetzgebung durch  HK: Wäre eine zusätzliche Möglichkeit zu den von Ih-  das Volk“  nen genannten nicht die, mehr von Verordnungen Ge-  brauch zu machen? Diese können leichter wieder zurück-  HK: Nochmals zurück zum Hauptthema, wenn Sie er-  genommen oder angepaßt werden. Das System als  lauben. Zeitweise klang es bei Ihnen ja so, als ob Ver-  ganzes bliebe intakter und zugleich flexibler ...  rechtlichung auf dem Hintergrund unserer gesamtgesell-  Zacher: Das lohnt sich nur, wenn der Grundsatzgesetz-  schaftlichen Entwicklung zu einem im Gründe unab-  wendbaren Schicksal würde. Worauf müßte bei der  gebungsprozeß verbessert wird. So schlecht, wie unsere  Gesetzgebung gegenwärtig ist, helfen auch Verordnun-  Rechtsgestaltung geachtet werden, um eine Gegenbewe-  gung auszulösen. Vielleicht nur kurz zwei, drei Punk-  gen nicht weiter. Natürlich sınd Verordnungen meist  besser ausgearbeitet und präziser gefaßt, weil sıe von Bü-  te  rokraten in relativer Ruhe gemacht werden und weniger  Zacher: Ich meine, wir müssen zunächst unseren Gesetz-  politischen Einflüssen ausgesetzt sind. Aber es ist für den  gebungsprozeß überprüfen, ausgehend von der Erfah-  Bürger kein großer Vorteil, wenn das Recht gleich auf  rung, daß der „Kampf um das Recht“ ein alltägliches  drei, vier Etagen angesiedelt ist. Dennoch: Wenn Gesetz-  Instrument des Verteilungskampfes geworden ist. Unser  gebung verbessert würde, ließen sich auch mehr Verord-  Gesetzgebungsprozeß führt nicht nur zu zu vielen, son-  nungen denken.schen“ moralisch gebunden werden, sondern für dıe ber dies 1St eın Plädoyer tür mehr direkte Demo-
Opfer der Unmoralıischen. Dabe!I bleıbt ıne rage der kratıe?Glaubwürdigkeıt, ob der Kampf wirklıch dıe Opfter
gyeht oder nıcht vielmehr darum, da{fß den Leuten dıe Mo- Zacher: Für mehr Volksgesetzgebung schon, aber nıcht
ral, dıe S1e haben sollten, vorgeschrieben wiırd. Dıi1e für alle möglichen Inıtıatıven, Bürgerbefragungen USW.,
dere Rechtfertigung 1St dıe, da{fß In einer Gesellschaft, In durch dıe manche Leute HL noch unkontrollierter Eın-

flu{ß nehmen könnten auf die Polıitik. Das meıne ichder Privates un Offentliches Sanz dicht ineinander
übergehen, sıch auch das persönliche Moralbewulfstsein nıcht, sondern mehr echte Volksgesetzgebung, weıl

durch S1€e der Stımmbürger sıch auch selber mehr In diedie Rechtsordnung aum halten äflßt Wır wıssen
B., da auch christlich Orlentierte Menschen hre Me1ı- Pflicht nımmt. Wenn der Schweizer Stimmbürger eın

(sesetz über den Ausbau der KrankenversicherungNUunNns über den Schwangerschaftsabbruch „lıberalısıert"
haben, seıtdem Dn StGB lıberalisıert WUI'dC. ablehnt, übernımmt damıt auch die Verpflichtung,

selbst Vorsorge tragen. Eıne welıltere Forderung wÄäreach meınem Empfinden ewiırkt aber starkes Be- die innere Harmonisıierung der Gesetzgebung. uchharren auf rechtlichen, VOT allem stratrechtlichen Sank- hıerfür o1ıbt 1m Ausland instıtutionelle Vorbilder,tionen auch, da{fß Moral das Recht „delegiert” wiırd. in der schwedischen Gesetzgebung. Be1I un aber werden
Zacher: Da auch das ıne Versuchung St, 111 ich nıcht iıne Menge Vorschriftften geändert, ohne da 1mM gering-
leugnen. ber IC fürchte, diese Versuchung wırd nıcht sSten nachgeprüft wırd, W as das für dıe ZESAMLE Rechts-
mehr lange andauern. In dem Maße, ıIn dem die kırchlich ordnung oder Teıle VO  > ihr bedeutet. Ofrt wiırd gyerade ın
gebundenen Wähler zurückgehen, wırd sıch auch diese der Sozlialgesetzgebung oder 1mM Steuerrecht durch 1ne
ÖOrıentierung ändern. Man sıeht Ja in Frankreich. Dort kleiıne AÄnderung eın aNzZCS System über den Hauften SC
reden diıe Bischöte schon deswegen viel mehr pastoral worten. Wenn da dıszıplınıerter un kontrollherter SCAI-
und nıcht mehr sehr das Recht hın, weıl S$1e längst beıtet würde, könnte dessen bın iıch sıcher das Recht
sehen, daß S1€ mi1t Forderungen das Recht nıchts mehr seıne Funktion ursprünglıcher und organıscher erfüllen,
bewirken. un dıe Gesellschaft gewanne ihm gegenüber wıeder eın

höheres Ma{ß Autonomlıue.

„Ich bın für mehr Gesetzgebung durch Wäre iıne zusätzliche Möglichkeıit den VO Ih-
das Volk“ NC  —$ ENANNLEN nıcht dıe, mehr VO  —; Verordnungen Gre:

brauch machen”? Dıiese können eichter wıeder zurück-
Nochmals zurück Zzu Hauptthema, WEeNN SI1e SC  In oder angepafßt werden. Das System als

lauben Zeitweise klang be1 Ihnen Ja S als ob Ver- aNZCS bliebe intakter und zugleich tlex1ıblerInterview  578  krete Mehrheitsentscheidung des Parlaments. Es stärkt  dern auch zu schlechten Gesetzen, weil ein Gesetzesent-  eine tiefere Schicht des demokratischen Konsenses.  wurf im Gesetzgebungsverfahren vom ersten bis zum  letzten Tag auf ganz unkontrollierte Weise ständig geän-  HK: Aber die Neigung ist, wie Sie selbst sagten, allge-  mein und sehr deutsch: Politik durch Recht und Recht-  dert werden kann. Das Ergebnis sind unausgereifte, un-  stimmige, schwer verständliche und schwer anzuwen-  sprechung zu ersetzen. Parallel dazu haben wir eine  dende Gesetze. Mitunter wird ein Gesetz, das offensicht-  entsprechende kirchliche bzw. katholische Erscheinung:  lich Fehler hat, aus irgendwelchen politischen Gründen  den Hang, möglichst viele moralische Sachverhalte straf-  zunächst einmal durchgepeitscht. Kaum ist es aus dem  rechtlich abzusichern, anstatt der Diskrepanz zwischen  „Backofen“, wird die Änderung nachgeschoben. Das ist  Fakten und Normen pastoral zu Leibe zu rücken.  keine gute Gesetzgebungskultur. Der Gesetzgebungspro-  Zacher: Ich gebe Ihnen im Ansatz recht: es gibt die Ver-  zeß muß diszipliniert werden. Ein Mittel wäre das Refe-  rendum. Das Volk macht sich keine so schlechten  suchung seitens der Kirche, ihre Moralauffassung ın das  Recht hineinzutragen. Aber es gibt natürlich auch ge-  Gesetze, wie sie die repräsentative Demokratie dem Volk  wisse Rechtfertigungen dafür. Eine davon ist das Argu-  zuweilen verpaßt. Deswegen bin ich für mehr Gesetzge-  ment, man kämpfe ja nicht dafür, daß die „Unmorali-  bung durch das Volk, durch den Stimmbürger ...  schen“ moralisch gebunden werden, sondern für die  HK: Aber dies ist kein Plädoyer für mehr direkte Demo-  Opfer der Unmoralischen. Dabei bleibt es eine Frage der  kratie?  Glaubwürdigkeit, ob der Kampf wirklich um die Opfer  geht oder nicht vielmehr darum, daß den Leuten die Mo-  Zacher: Für mehr Volksgesetzgebung schon, aber nicht  ral, die sie haben sollten, vorgeschrieben wird. Die an-  für alle möglichen Initiativen, Bürgerbefragungen usw.,  dere Rechtfertigung ist die, daß in einer Gesellschaft, in  durch die manche Leute nur noch unkontrollierter Ein-  fluß nehmen könnten auf die Politik. Das meine iıch  der Privates und Öffentliches ganz dicht ineinander  übergehen, sich auch das persönliche Moralbewußtsein  nicht, sondern mehr echte Volksgesetzgebung, weil  durch sie der Stimmbürger sich auch selber mehr in die  gegen die Rechtsordnung kaum halten läßt. Wir wissen  z.B., daß auch christlich orientierte Menschen ihre Mei-  Pflicht nimmt. Wenn der Schweizer Stimmbürger ein  neues Gesetz über den Ausbau der Krankenversicherung  nung über den Schwangerschaftsabbruch „liberalisiert“  haben, seitdem $ 218 StGB liberalisiert wurde.  ablehnt, übernimmt er damit auch die Verpflichtung,  selbst Vorsorge zu tragen. Eine weitere Forderung wäre  HK: Nach meinem Empfinden bewirkt aber starkes Be-  die innere Harmonisierung der Gesetzgebung. Auch  harren auf rechtlichen, vor allem strafrechtlichen Sank-  hierfür gibt es im Ausland institutionelle Vorbilder, z. B.  tionen auch, daß Moral an das Recht „delegiert“ wird.  in der schwedischen Gesetzgebung. Bei uns aber werden  Zacher: Daß auch das eine Versuchung ist, will ich nicht  eine Menge Vorschriften geändert, ohne daß im gering-  leugnen. Aber ich fürchte, diese Versuchung wird nicht  sten nachgeprüft wird, was das für die gesamte Rechts-  mehr lange andauern. In dem Maße, in dem die kirchlich  ordnung oder Teile von ihr bedeutet. Oft wird gerade in  gebundenen Wähler zurückgehen, wird sich auch diese  der Sozialgesetzgebung oder im Steuerrecht durch eine  Orientierung ändern. Man sieht es ja in Frankreich. Dort  kleine Änderung ein ganzes System über den Haufen ge-  reden die Bischöfe schon deswegen viel mehr pastoral  worfen. Wenn da disziplinierter und kontrollierter gear-  und nicht mehr so sehr an das Recht hin, weil sie längst  beitet würde, könnte — dessen bin ich sicher — das Recht  sehen, daß sie mit Forderungen an das Recht nichts mehr  seine Funktion ursprünglicher und organischer erfüllen,  bewirken.  und die Gesellschaft gewänne ihm ‚gegenüber wieder ein  höheres Maß an Autonomie.  „Ich bin für mehr Gesetzgebung durch  HK: Wäre eine zusätzliche Möglichkeit zu den von Ih-  das Volk“  nen genannten nicht die, mehr von Verordnungen Ge-  brauch zu machen? Diese können leichter wieder zurück-  HK: Nochmals zurück zum Hauptthema, wenn Sie er-  genommen oder angepaßt werden. Das System als  lauben. Zeitweise klang es bei Ihnen ja so, als ob Ver-  ganzes bliebe intakter und zugleich flexibler ...  rechtlichung auf dem Hintergrund unserer gesamtgesell-  Zacher: Das lohnt sich nur, wenn der Grundsatzgesetz-  schaftlichen Entwicklung zu einem im Gründe unab-  wendbaren Schicksal würde. Worauf müßte bei der  gebungsprozeß verbessert wird. So schlecht, wie unsere  Gesetzgebung gegenwärtig ist, helfen auch Verordnun-  Rechtsgestaltung geachtet werden, um eine Gegenbewe-  gung auszulösen. Vielleicht nur kurz zwei, drei Punk-  gen nicht weiter. Natürlich sınd Verordnungen meist  besser ausgearbeitet und präziser gefaßt, weil sıe von Bü-  te  rokraten in relativer Ruhe gemacht werden und weniger  Zacher: Ich meine, wir müssen zunächst unseren Gesetz-  politischen Einflüssen ausgesetzt sind. Aber es ist für den  gebungsprozeß überprüfen, ausgehend von der Erfah-  Bürger kein großer Vorteil, wenn das Recht gleich auf  rung, daß der „Kampf um das Recht“ ein alltägliches  drei, vier Etagen angesiedelt ist. Dennoch: Wenn Gesetz-  Instrument des Verteilungskampfes geworden ist. Unser  gebung verbessert würde, ließen sich auch mehr Verord-  Gesetzgebungsprozeß führt nicht nur zu zu vielen, son-  nungen denken.rechtlıchung auf dem Hıntergrund WINSECHGT gesamtgesell- Zacher: Das lohnt sıch NUT, WeEeNn der Grundsatzgesetz-schaftlıchen Entwicklung einem 1mM Grunde unab-
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